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Redaktionsschluss für den nächsten Laufer ist am 15.01.2017 . 

WICHTIG: Bei Übermittlung einer Einschaltung achten Sie bitte bei der Gestaltung mit  

Fotos aus dem Internet auf das Urheberrecht und vermeiden Sie Copyright-Verletzungen! 

 
 

Liebe Biberbacherinnen, liebe Biberbacher! 
 

Als neuer Bürgermeister von Biberbach 

darf ich mich nun an dieser Stelle erstmals 

an Sie wenden. In der Gemeinderatssitzung 

vom 12. Dezember 2016 habe ich das 

einstimmige Vertrauen der Mandatare 

erhalten und somit  den Auftrag 

angenommen, an der Spitze der Gemeinde 

für unser gemeinsames Wohl zu sorgen. 

Mit diesem Rückenwind und dem Wohlwollen vieler 

Gemeindebürger ausgestattet, will ich mit meinem Team in 

das neue Jahr 2017 starten. 

Als äußeres Zeichen soll das auch das neue Erscheinungsbild 

unseres traditionellen Laufers dienen, der von den 

Mitarbeit erInnen des Gemeindeamtes mit viel Engagement 

und Kreativität umgestaltet worden ist. Diese wichtige  

Informationsplattform soll neben de r Homepage laufend 

weiterentwickelt und professionell gestaltet werden. 

Es ist mir aber auch ein ganz besonderes Anliegen an dieser 

Stelle meinem Vorgänger, unserem Langzeitbürgermeister 

DI Karl Latschenberger, von ganzem Herzen für seinen 

gewaltigen Einsatz für Biberbach und sein produktives 

Schaffen über nahezu 33 Jahre zu danken. Er hat durch sein 

fleißiges und weitsichtiges Wirken ein neues Biberbach, eine 

wunderbare Heimat gestaltet. 

Ich werde mich mit voller Kraft einsetzen dieses Erbe zu 

erhalten und Biberbach weiter lebenswert zu gestalten! 
 

Ihr Bürgermeister 

DI Fritz Hinterleitner 

 

 

Sprechstunden des 

Bürgermei sters: 

Montag: 18:00 bis 19:00 Uhr 

Um Voranmeldung wird geb eten! 

 

 

Parteienverkehr szeiten des 

Gemeindeamtes:  

Montag 07:30 bis 12:00 Uhr 

und 13:00 bis 19:00 Uhr 

Mittwoch bis Freitag  

07:30 bis 12:00 Uhr 

Dienstag kein Parteienverkehr ! 

 

 

Öffnungszeiten ASZ  Biberbach ð 

Straß: 

Montag 15:00 bis 17:00 Uhr 

Donnerstag 19:00 bis 20:00 Uhr 

 

Ortsschimeisterschaft  
21.01.2017 

Pfarrkaffee   
22.01.2017 

Neujahrsempfang  

29.01.2017 
 

In dieser Ausgabe befindet 

sich in der Mitte der  

Veranstaltungs -,  

und Müll kalender  2017 

zum Heraustrennen. 
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Mitarbeiterinnen -Wechsel am Gemeindeamt  
Seit Anfang Dezember ist Frau Magdalena Payrleitner als Karenzvertretung von Frau Andrea 

Krenslehner am Gemeindeamt im Bereich Bürgerservice tätig. Weiters ist sie auch für die Laufer-

Erstellung zuständig, darum bitte Einschaltungen an magdalena.payrleitner@biberbach.gv.at 

senden! 
 

 

Bundespräsidentenwahl 2016 ɀ 
Zweiter Wah lgang Wiederholung am 4. Dezember 2016  
Gesamtergebnis  der Gemeinde Biberbach  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volksbegehren ȵ'egen TTIP/ CETAȰ 
ăDer Nationalrat möge ein Bundesverfassungsgesetz beschließen, das österreichischen Organen un-

tersagt des Transatlantischen Freihandelsabkommens mit der USA (TTIP), dem Handelsabkommen 

mit Kanada (CETA) oder das pluralistische Dienstleistungsabkommen (TiSA) zu unterzeichnen, zu 

genehmigen der abzuschlieÇen. (Kurzform: Gegen TTIP/ CETA)ò 
 

Die Stimmberechtigten können im festgesetzten Eintragungszeitraum, der sich von Montag, den 

23. Jänner 2017 bis (einschließlich) Montag, den 30. Jänner 2017  erstreckt, Einsicht in den Text 

des jeweiligen Volksbegehrens nehmen und ihre Zustimmung durch einmalige eigenhändige Eintra-

gung ihrer Unterschrift in die Eintragungsliste erklären.  
 

Eintragungsberechtigt sind Personen, die die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, in einer Gemeinde des Bun-

desgebietes den Hauptwohnsitz haben, mit Ablauf des letzten Tages des Eintragungszeitraums das 16. Lebensjahr voll-

endet haben und vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind. Personen, die bereits eine gültige Unterstützungserklärung 

abgegeben haben, sind nicht mehr eintragungsberechtigt. 

 

Eintragungszeitraum am Gemeinde amt  Biberbach  
 

Montag, 23. Jänner 2017, von    8:00 bis 20:00 Uhr 

Dienstag, 24. Jänner 2017, von   8:00 bis 20:00 Uhr 

Mittwoch, 25. Jänner 2017, von   8:00 bis 16:00 Uhr 

Donnerstag, 26. Jänner 2017, von   8:00 bis 16:00 Uhr 

Freitag, 27. Jänner 2017, von   8:00 bis 16:00 Uhr 

Samstag, 28. Jänner 2017, von   8:00 bis 10:00 Uhr 

Sonntag, 29. Jänner 2017, von   8:00 bis 10:00 Uhr 

Montag, 30. Jänner 2017, von   8:00 bis 16:00 Uhr 

mailto:magdalena.payrleitner@biberbach.gv.at
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Wir danken der Katholischen 

Frauenbewegung für die Verschiebung 

des Pfarrkaffees 

auf 22.01.2017! 

 

 

Herzlich Willkomme n, unsere  
neuen Gemeindebürger!  
 

Lukas Edermayer  am 22.11.2016 

Ines Atzenhofer  am 23.11.2016 

Noah Matheo Reiter am 27.11.2016 

Laura Bichler am 06.12.2016 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kindergarteneinschreibung  
Die Einschreibung für das kommende Kinder-

gartenjahr 2017/2018 findet am  

Mon tag, den 30. Jänner 2017 und Dienstag, 

den 31 . Jänner 2017 in der Zeit von 12:00 bis 

13:45 Uhr  im Kindergarten statt!  
 

Laut dem neuem NÖ Kindergartengesetz 

(gültig seit  September 2008) ist der Besuch 

eines Landeskindergartens bereits für Kinder 

ab einem Alter von 2,5 Jahren möglich.  

Alle Eltern, welche Kinder in dieser 

Altersgruppe (2,5 bis 6 Jahre) haben, die den 

Kindergarten noch nicht besuchen, werden zur 

Einschreibung eingeladen. All jene Eltern, 

deren Kinder unter dem Kindergartenjahr 2,5 

Jahre alt werden, erhalten von der Gemeinde 

eine schriftliche Benachrichtigung! 
 

Zur Einschreibung mögen die 

Geburtsurku nde und die Impfzeugnisse  der 

Kinder mitg ebracht werden. 

 

 
 

 

 

Herzliche Einladung an ALLE  

zum Neujahrsemp fang mit  

Ehrung unseres Bürgerm eisters  

außer Dienst  

Dipl. - Ing. Karl Latschen berger 

am 29.01.2017 um 10 :00 Uhr  

im GH Kappl.  

Ich freue mich auf Ihr Kommen!  
 

 

Der Bürgermeister  
 
 

 

Christbaumentso rgungs-
Aktion  

Das Referat für Umwelt bietet auch heuer wie-

der die Mögli chkeit Ihren Christbaum von der 

Gemeinde entsorgen zu lassen. 
 

Die Christbäume können jederzeit  zum 

Rindenlagerplatz  (Kromos) gebracht werden. 

Besteht jedoch keine Transportmöglichkeit 

dorthin, können die Christbäume 

auch direkt vom Haus abgeholt 

werden. 

Anmeldungen zur Abholun g 

werden bis Freitag, 1 3. Jänner 

2017 entgegengenommen 

(Tel. 07476/8250). 
 

Die Bäume müssen frei von Lametta,  

Christbaumschmuck, Hackerl und  

Ähnl ichem sein.  

Abholung in KW 3/17 (ab Mo 16.1.), bitte die 

Bäume vor dem Haus bereitstellen! 
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Eigenbestandsbesamungen 
Alle Landwirte die Eigenbestandsbesamungen durchführen, bitten wir, diese bis Ende des Jahres ab-

zurechnen und bis spätestens 13.01.2017 auf das Gemeindeamt zu bringen. 

 

 

Parteienverkehrszeiten der Kirchenbeitragsstelle  
 

Montag  30. Jänner 2017  Gemeindeamt St. Peter/Au  

von 8 ð 12 und 14 ð 17 Uhr im Schloss 
 

 

Stellenanzeigen 
 

Traumjob Tagesmutter: Lehrgang startet am 1.März 2017  
 

Im März 2017 beginnt der nächste kostenlose Ausbildungskurs zur Tagesmutter/ -vater beim Hilfswerk 
Niederö sterreich. Pädago gische Vorbildungen können dafür angerechnet werden  
Fast 2.500 Kinder in ganz Niederösterreich werden derzeit von etwa 550 Tageseltern des Hilfswerks Niederös-
terreich betreut. Aktuell werden weitere angehende (mobile) Tagesmütter und -väter gesucht. Im neuen Jahr 
startet der nächste kostenlose Ausbildungskurs für den sich Interessenten jetzt anmelden können. 
 

Höchste Qualität garantiert  
ȵ$ÅÒ ,ÅÈÒÇÁÎÇ ÉÓÔ ÎÁÃÈ ÈĘÃÈÓÔÅÎ ÕÎÄ ÂÕÎÄÅÓ×ÅÉÔ ÖÅÒÇÌÅÉÃÈÂÁÒÅÎ 1ÕÁÌÉÔßÔÓËÒÉÔÅÒÉÅÎ ËÏÎÚÉÐÉÅÒÔȢ %Ó ×ÅÒÄÅÎ +Ïm-
petenzen vermittelt, die mit Zusatzkursen erweitert werden können. Somit stehen den Hilfswerk-Tageseltern die 
4İÒÅÎ ÚÕ ÁÎÄÅÒÅÎ ÐßÄÁÇÏÇÉÓÃÈÅÎ "ÅÒÕÆÅÎ ÏÆÆÅÎȰȟ ÅÒËÌßÒÔ %ÌËÅ &ÕÃÈÓȟ ,ÅÉÔÅÒÉÎ ÄÅÒ &ÁÍÉÌÉÅÎ- und Beratungszentren 
des Hilfswerks Niederösterreich.  Zudem lassen sich auch pädagogische Vorbildungen  (z.B. von Kindergartenpä-
dagogen) auf die Ausbildung anrechnen. 
 

Unterstützung während Ausbildung und Beruf  
Familien werden vom Hilfswerk besonders unterstützt. Wenn angehende Tagesmütter/-väter ihr Kind bei einer 
Tagesmutter/ -vater des Hilfswerks Niederösterreich betreuen lassen, übernimmt das Hilfswerk während der 
Kurszeiten die Betreuungskosten. 
Fertig ausbildete Tageseltern können dann vom vielfältigen Weiterbildungsangebot des Hilfswerks Niederöster-
reich profitieren: Seminare und Vorträge bieten den Rahmen für einen regelmäßigen Austausch zwischen den 
Tageseltern und gezielte Wissensweitergabe durch Expertinnen und Experten. 
Weiterführende Informationen zur Ausbildung gibt es bei 
 

Christine Kammerhofer  
Fachberatung Tagesmütter 
Hilfswerk Niederösterreich  
Familien - und Beratungszentrum Amstetten  
Ardagger Strasse 50, 3300 Amstetten 
Tel: 0676/878733906 www.hilfswerk.at  
 

http://www.hilfswerk.at/
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Einschaltungen  


